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Wie die methodischen Schwächen der aktuellen  
Qualitätsregulierung verbessert werden könnten 
Jannis Kronmüller und Eliyahu Roi Navon

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt innerhalb des NEST-Prozesses eine Weiterentwicklung der Regulierung der Versorgungs-
qualität, will jedoch im Bereich der Qualitätsregulierung für Netzzuverlässigkeit – dem derzeitigen Qualitätselement – an der 
bisherigen Methodik festhalten. Diese Methodik hat konzeptionelle und statistische Schwächen, die dazu führen, dass die 
von der Behörde jährlich festgelegten Referenzwerte unzuverlässig sind. Die Schwächen der angewendeten Methodik haben 
in den vergangenen Jahren zugenommen, wie in diesem Artikel auf Basis veröffentlichter Daten zum Qualitätselement gezeigt 
wird. Darüber hinaus demonstrieren die Autoren, wie eine Verbesserung der sog. Referenzfunktion durch eine Erweiterung 
mit gebietsstrukturellen Merkmalen erfolgen kann.    

Der Anfang 2024 gestartete NEST-Prozess 
der Bundesnetzagentur soll wesentliche Ele-
mente der Netzregulierung vereinfachen und 
weiterentwickeln. In einem Eckpunktepapier 
vom Oktober letzten Jahres hat die Behörde 
nun erste Überlegungen zur neuen Qualitäts-
regulierung vorgestellt [1]. Das Eckpunktepa-
pier widmet sich größtenteils Fragen rund 
um die Einführung der sog. Energiewende-
kompetenz als zusätzlichem neuen Element 
in der Qualitätsregulierung. Vertiefte Überle-
gungen zur bisherigen Regulierung der Netz-
zuverlässigkeit enthält das Eckpunktepapier 
nicht. Der identifizierte Handlungsbedarf in 
Bezug auf die Regulierung der Netzzuverlässig-
keit beschränkt sich auf mögliche Anpassun-
gen und Einschränkungen bei der Einstufung 
von Versorgungsunterbrechungen unter den 
Störungsanlass der höheren Gewalt. Versor-
gungsunterbrechungen, die dem Störungs-
anlass höhere Gewalt zugeordnet werden, 
bleiben bei der Qualitätsregulierung unbe-
rücksichtigt. 

Die bisherige Regulierung der Netzzuver-
lässigkeit sieht eine Ermittlung von Referenz-
werten vor. Bei einem Unter- bzw. Überschrei-
ten der Referenzwerte resultiert für den Netz- 
betreiber eine Bonus- bzw. Maluszahlung. 
Durch diese Vorgehensweise sollen wirtschaft-
liche Anreize für ein optimales Qualitäts- 
niveau gesetzt werden. Es werden individuelle 
Referenzwerte vorgegeben, die unterschied- 
liche marginale Kosten einer Qualitätsver- 
besserung bei den Netzbetreibern berück-
sichtigen. 

Die aktuelle methodische Ermittlung der 
Referenzwerte betrachtet nur die Lastdichte 
als exogenes Merkmal und insbesondere für 
Netzbetreiber mit geringer Lastdichte ist 

der Erklärungsgehalt des statistischen Zu-
sammenhangs gering. Damit werden die 
marginalen Kosten einer Verbesserung der 
Versorgungsqualität nicht hinreichend gut 
berücksichtigt. Wir zeigen im Folgenden auf, 
dass durch die Berücksichtigung weiterer 
exogener gebietsstruktureller Merkmale die 
Ermittlung der Referenzwerte deutlich ver-
bessert werden kann. 

Die aktuelle Qualitätsregulierung 
der Stromnetzbetreiber  

Seit 2012 gibt es innerhalb der Anreizregu-
lierung das Qualitätselement für Stromnetz-
betreiber. Je nach Qualitätsniveau erhöht 
(Bonus) oder schmälert (Malus) das Quali-
tätselement die jährliche Erlösobergrenze 
des Netzbetreibers. Das Qualitätselement ist 
erforderlich, damit der in der Anreizregulie-
rung angelegte Effizienzdruck nicht zu Las-
ten der Versorgungsqualität geht. Für die 
Ermittlung des wirtschaftlichen Anreizes 
über die Bonus-/Malus-Regelung werden die 
Versorgungsunterbrechungen der einzelnen 
Stromnetzbetreiber als Grundlage herange-
zogen. 

Es wird eine Kennzahl der durchschnitt- 
lichen Versorgungsunterbrechung gebildet. 
Der System Average Interruption Duration 
Index (SAIDI) wird hierbei für die Qualität 
der Niederspannungsebene gewählt und der 
Average System Interruption Duration Index 
(ASIDI) für die Mittelspannungsebene her-
angezogen. Die Kennzahlen geben jeweils 
an, in wie vielen Minuten im Durchschnitt 
pro Kunde und innerhalb eines Jahres das 
Stromnetz nicht verfügbar war. Auf der Nie-
derspannungsebene wird der gewichtete 
Durchschnitt des SAIDI als einheitlicher  

Referenzwert vorgegeben. Auf der Mittel-
spannungsebene wird ein netzbetreiber- 
individueller Referenzwert bestimmt. 

Bei der Ermittlung der netzbetreiberindivi-
duellen Referenzwerte sollen strukturelle 
Unterschiede der Netzgebiete berücksichtigt 
werden, um eine Vergleichbarkeit der Netz-
betreiber herbeizuführen. Das einzige Merk-
mal, das hierbei bislang berücksichtigt wird, 
ist die sog. Lastdichte (Verhältnis von zeit-
gleicher Jahreshöchstlast zur geografischen 
Fläche eines Netzgebietes). Für die Ermitt-
lung des individuellen Referenzwertes  
wurde auf Basis von ingenieurwissenschaft-
lichen Überlegungen ein nicht-linearer Zu-
sammenhang zwischen den ASIDI-Werten 
und der Lastdichte abgeleitet [2]. In der Refe-
renzfunktion wird dieser Zusammenhang 
mathematisch ausgedrückt und die jährliche 
Anpassung dieser Funktion bestimmt über 
die netzbetreiberindividuellen Referenz-
werte. Hierzu wird die folgende Referenz-
funktion unter Verwendung einer nicht- 
linearen Regressionsanalyse geschätzt [3]:

	     ASIDI = a +           b		  (1)
		            LastdichteC

		     

Dabei werden die Parameter a, b und c be-
stimmt, die für die Form der Referenzfunk-
tion und somit auch für die Bonus-/Malus-
Zahlungen der Netzbetreiber entscheidend 
sind. Weitere Merkmale der Versorgungs-
aufgabe neben der Lastdichte werden nicht 
betrachtet, obwohl dies zunehmend gebo-
ten erscheint. Die Diskussion, dass weitere 
Parameter geprüft und berücksichtigt wer-
den sollen, ist in diesem Zusammenhang 
nicht neu [4]. Unberücksichtigte, aber für 
die Versorgungsqualität relevante Struktur-
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merkmale, führen dabei zu ungerechtfer-
tigten Bonus-/Malus-Zahlungen.

Schwächen der aktuellen  
Referenzfunktion

Seit Dezember 2022 veröffentlicht die Bundes-
netzagentur die Daten zum Qualitätselement. 
Enthalten sind in dieser Veröffentlichung alle 
Angaben, die für die Berechnung der Bonus-/
Malus-Zahlungen notwendig sind. Bisher lie-
gen Daten für die Jahre 2022, 2023 und 2024 
vor [5]. Die Veröffentlichung umfasst Anga-
ben von ca. 200 Stromnetzbetreibern im Zu-
ständigkeitsbereich der Bundesnetzagentur 
und einzelner Landesregulierungsbehörden. 
Mit den veröffentlichten Daten ist es möglich, 
die Referenzfunktion der jeweiligen Jahre 
nachzubilden. Die notwendigen Angaben zum 
ASIDI, der Lastdichte und auch den entspre-
chenden Letztverbrauchern für die Gewich-
tung innerhalb des Schätzverfahrens sind in 
den Daten enthalten. Für die Festlegung des 
Qualitätselementes 2025 wurde den Strom-
netzbetreibern außerdem bereits die neue 
Referenzfunktion unter Angabe der statisti-
schen Ergebnisse mitgeteilt, die dazugehöri-
gen Daten wurden bislang allerdings noch 
nicht veröffentlicht.

In Abb. 1 ist die geschätzte Referenzfunktion 
des Jahres 2022 mit den dazugehörigen  
Beobachtungswerten dargestellt. Diejenigen 
Stromnetzbetreiber, deren ASIDI-Wert unter-
halb der Referenzkurve liegt, erhalten einen 
Bonus. Umgekehrt ergibt sich für Stromnetz-
betreiber mit einem ASIDI-Wert oberhalb der 
Referenzkurve ein Malus. Einige Stromnetz-
betreiber, insbesondere im Bereich geringer 
Lastdichte, weisen höhere ASIDI-Werte auf 
als Netzbetreiber im Bereich größerer Last-
dichte. Dieser Verlauf soll grundsätzlich durch 
den funktionalen Zusammenhang in (1) be-
schrieben werden.

Die meisten Netzbetreiber mit hohen Werten 
für den ASIDI befinden sich im Bereich der 
geringen Lastdichte. Es ist jedoch zu erken-
nen, dass der Zusammenhang für einen gro-
ßen Teil der Netzbetreiber keine Gültigkeit 
besitzt. So gibt es auch viele Netzbetreiber, 
die trotz geringer Lastdichte einen niedrigen  
ASIDI aufweisen. Der unterstellte Zusam-
menhang scheint zumindest ohne die Be-
rücksichtigung weiterer struktureller Unter-
schiede der Netzgebiete keine allgemeine 

Gültigkeit zu besitzen. Vielmehr legt die 
starke Streuung der ASIDI-Werte im Bereich 
der geringen Lastdichte nahe, dass das bis-
herige Modell mit nur einer Erklärungs- 
variablen die tatsächlichen ASIDI der Netz-
betreiber nicht ausreichend gut erklären 
kann. Zumindest für den Bereich der gerin-
gen Lastdichte scheint die Berücksichtigung  
weiterer Strukturmerkmale notwendig. 

Neben der grundsätzlich mangelnden Fähig-
keit des aktuellen Modells, die vorliegenden 
ASIDI-Werte ausreichend zu erklären, deuten 

auch die entsprechenden statistischen Beur-
teilungskriterien auf zunehmend schlechter 
werdende Ergebnisse und Eigenschaften der 
Regression hin. In Tab. 1 sind die zentralen 
statistischen Ergebnisse für die Referenz-
funktionen der Jahre 2022 bis 2025 zusam-
mengefasst. Es ist zu sehen, dass die Schät-
zungen der Parameterwerte über die Zeit 
instabil sind. Alle Parameterwerte a, b und c 
nehmen im Zeitraum 2022 bis 2025 deut-
lich ab. Darüber hinaus verschwindet die 
statistische Signifikanz der Parameter a 
und c. Die starken Änderungen innerhalb 

Referenzfunktion des Jahres 2022 mit den zugehörigen Beobachtungswerten 
� Quelle: eigene Darstellung

Abb. 1

Abhängige Variable: Lastdichte

2022 
(1)

2023 
(2)

2024 
(3)

2025 
(4)

a
 4,25*** 

(0,85)
2,09 

(1,85)
1,8 

(2,45)
-0,18 
(4,81)

b
297,04 

(144,33)
90,71* 
(40,65)

76,08* 
(37,47)

55,54* 
(23,41)

c
0,81*** 
(0,14)

0,5*** 
(0,14)

0,45** 
(0,17)

0,33 
(0,18)

Beobachtungen 
R2 
AIC

202 
0,51 

1354,13

203 
0,46 

1348,78

195 
0,40 

1317,43

197 
0,36 

1359,8

Signifikanz Codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Anmerkung: Ergebnisse der Jahre 2022 bis 2024 aus eigener Berechnung. Für das 2025 wurden die Ergebnisse 
dem Berichtsentwurf zur Bestimmung des Qualitätselementes 2025 mit Stand 10. Oktober 2025 entnommen

Statistische Ergebnisse der Referenzfunktionen der Jahre 2022, 2023, 2024 und 2025
�

Tab. 1
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des kurzen Zeitraums erscheinen ungewöhn-
lich und deshalb erklärungsbedürftig.

Der Parameter a ist interpretierbar als das 
Grundniveau an Versorgungsunterbrechun-
gen, das unabhängig von der Höhe der jewei-
ligen Lastdichte vorhanden ist. Der geschätzte 
Wert liegt im Jahr 2022  bei 4,25 und für 
das Jahr 2025 bei -0,18. Das stellt ein um 
4,43 Ausfallminuten geringeres Grundniveau 
der Versorgungsunterbrechungen innerhalb 
von nur drei Jahren dar. Dieser Rückgang 
erscheint auffallend hoch. Der Parameter c 
entscheidet über die Geschwindigkeit, mit 
der die Referenzfunktion für niedrige Last-
dichten ansteigt. Eine Änderung von 0,81 auf 
0,33 impliziert eine auffallend deutliche Ver-
änderung des Kurvenverlaufs im niedrigen 
Bereich der Lastdichte. 

Eine weitere fragwürde Eigenschaft ist das 
Absinken des Grundniveaus an Versorgungs-
unterbrechungen auf einen negativen Wert im 
Jahr 2025. Eine sinnvolle Interpretation ergibt 
sich hierbei nicht, da ein negativer Parameter-
wert für große Werte der Lastdichte einen 
negativen Referenzwert impliziert. Zwar lie-
gen die Lastdichten mit einem negativen 
Referenzwert noch oberhalb von Lastdichten, 
die in der Realität zu beobachten sind, die 
Beobachtung zeigt jedoch, dass die Modeller-
gebnisse hier nicht mit den zugrunde liegen-
den Modellannahmen übereinstimmen. Sol-
che Veränderungen der zentralen Parameter- 
werte des Modells zwischen einzelnen Jahren 
lassen auf eine nicht optimale Spezifikation 
des Modells oder eine substanziell veränderte 
Datenlage schließen. Es ist sicherlich möglich, 
dass ein geänderter Einsatz von Technolo-
gien den Zusammenhang von Lastdichte und 
ASIDI verändert hat. Gleichwohl wäre es 
überraschend, wenn es in einer eher von lang-
fristigen Investitionen geprägten Branche zu 
einer derart stark veränderten Beziehung von 
Lastdichte und Versorgungsunterbrechungen 
käme, und dies innerhalb von drei Jahren.

Bei der Beurteilung der Modellgüte wurde im 
Rahmen des Qualitätselementes häufig das 
Bestimmtheitsmaß R² herangezogen. Dieses 
Bestimmtheitsmaß ist grundsätzlich auf ei-
nem ordentlichen Niveau, nimmt jedoch im 
Verlauf der letzten Jahre deutlich ab. Das R² 
ist aber bei einem nicht-linearen Modell von 
nur eingeschränkter Aussagekraft, da sich 
die für das Bestimmtheitsmaß relevanten 

Größen nicht wie in einem linearen Modell 
additiv verhalten [6]. Deshalb wird insbeson-
dere bei nicht-linearen Modellen in der Wis-
senschaft der Fokus stärker auf das Akaike 
Informationskriterium (AIC) gelegt [7]. Im 
Abschnitt zur Erweiterung der Referenzfunk-
tion wird auf das AIC näher eingegangen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das 
aktuell verwendete Modell die Heterogenität 
insbesondere der Netzbetreiber mit geringer 
Lastdichte nicht ausreichend erklären kann. 
Darüber hinaus leidet das Modell zuneh-
mend an Schwächen, die eine nicht optimale 
Spezifikation nahelegen. Dies führt dazu, 
dass die Referenzwerte nicht zuverlässig ge-
schätzt werden und die relevanten Struktur-
merkmale im Modell keine Berücksichtigung 
finden. Zwangsläufig führt das zu individuell 
zu hohen bzw. zu niedrigen Referenzwerten, 
die wiederum zu ungerechtfertigten Malus- 
bzw. Bonuszahlungen führen.

Konzeptionelle Überprüfung der 
Referenzfunktion 

Bei der Auswahl der strukturellen Einflüsse 
soll grundsätzlich der Zusammenhang zwi-
schen der exogen vorgegebenen Versorgungs-
aufgabe und der daraus resultierenden Netzzu-
verlässigkeit betrachtet werden. Bisher wurde 
die Lastdichte als einziges Strukturmerkmal 
verwendet, um Unterschiede der ASIDI-Werte 
zwischen den Netzbetreibern zu erklären. Es 
ist aber davon auszugehen, dass die Lastdichte 
nicht der einzige exogene Einfluss auf die An-
zahl und Dauer von Versorgungsunterbrechun-
gen bei den Netzbetreibern ist und sich auch 
andere strukturelle Merkmale des Netzgebie-
tes auf die Netzzuverlässigkeit auswirken.   

Ein naheliegendes gebietsstrukturelles Merk-
mal ist die Höhenlage eines Netzgebietes. 
Es ist anzunehmen, dass mit zunehmender 

Höhenlage Witterungseinflüsse (insbesondere 
höhere Windgeschwindigkeiten) die Häufig-
keit und Dauer von Versorgungsunterbre-
chungen ansteigen lassen. Es wäre daher zu 
erwarten, dass zwei Netzbetreiber mit identi-
scher Lastdichte, aber mit einer unterschiedli-
chen Höhenlage des Netzgebietes abweichen-
de ASIDI-Werte aufweisen. Mit dem bisherigen 
Vorgehen bei der Bestimmung des Qualitäts-
elementes würden beide Netzbetreiber aber 
denselben Referenzwert erhalten, der für die 
Bestimmung der Bonus-/Malus-Zahlung aus-
schlaggebend ist. Diese Vorgehensweise be-
handelt beide Netzbetreiber gleich, obwohl 
aufgrund objektiver und exogener Merkmale 
des Netzgebietes ein individuell unterschied-
licher Referenzwert sachrichtig wäre. 

Da jedoch die marginalen Kosten einer Ver-
besserung der Versorgungsqualität in Netz-
gebieten mit witterungsbedingten Erschwer-
nissen deutlich höher liegen, müssen diese 
exogen verursachten Kostenunterschiede bei 
der Festlegung der Referenzwerte berück-
sichtigt werden. Netzbetreiber in topologisch  
ungünstigeren Regionen würde ein höherer 
Referenzwert zugewiesen werden. Topografi-
sche Gegebenheiten wurden in den bisherigen 
Veröffentlichungen und Gutachten empirisch 
nicht näher betrachtet, obwohl gebietsstruk-
turelle Daten eines Netzgebietes im Rahmen 
des Effizienzvergleichs erhoben und von der 
Bundesnetzagentur plausibilisiert und veröf-
fentlicht werden [8].

Erweiterung der Referenzwert-
funktion mit gebietsstrukturellen 
Merkmalen 

Mit der Veröffentlichung der gebietsstruktu-
rellen Daten ist es möglich, diese mit den  
Daten zum Qualitätselement zu verknüpfen. 
Damit kann eine Erweiterung der Referenz-
funktion mit gebietsstrukturellen Merk- 

Jahr Lastdichte Maximale Höhe Durchschnitt-
liche Höhe

Vorherrschende 
Bodenklasse

Maximale 
Bodenklasse

2022 -0,15 0,36 0,22 0,09 0,11

2023 -0,30 0,34 0,23 0,11 0,13

2024 -0,28 0,39 0,25 0,16 0,10

Anmerkung: Die geringere Korrelation zwischen ASIDI und der Lastdichte im Jahr 2022 resultiert aus zwei 
extrem hohen Werten für die Lastdichte. Ignoriert man diese beiden Ausreißer, ergibt sich ein Korrelations-
wert von -0,31

Korrelationen des ASIDI mit der Lastdichte und den gebietsstrukturellen Parametern
�

Tab. 2
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malen erfolgen. Zu den gebietsstrukturellen 
Merkmalen, die innerhalb des Effizienzver-
gleichs erhoben werden, gehören u.a. Angaben 
zur Höhe, der Hangneigung, der Grabbarkeit 
und der Bodenklassen eines Netzgebietes [9]. 
Es gibt lediglich die Einschränkung, dass die-
se nur für das Jahr 2021 vorliegen. Von einer 
Änderung dieser Merkmale für die Folge-
jahre ist jedoch nicht auszugehen.

In Tab. 2 sind zunächst die jeweiligen Korrela-
tionen zwischen dem ASIDI mit der Lastdichte 
bzw. den betrachteten gebietsstrukturellen 
Merkmalen dargestellt. Den Korrelationswer-
ten ist zu entnehmen, dass die gebietsstruktu-
rellen Merkmale positiv mit dem ASIDI zu-
sammenhängen. Das bedeutet beispielsweise 
im Hinblick auf die Netzgebietshöhe, dass 
größere ASIDI-Werte in höher gelegenen Netz-
gebieten vorzufinden sind. In Bezug auf die 
Stärke des Zusammenhangs ist zu sehen, 
dass die gebietsstrukturellen Merkmale teil-
weise genauso stark oder sogar stärker mit 
dem ASIDI korreliert sind als die Lastdichte. 

Die Ergebnisse in Tab. 2 motivieren insbeson-
dere eine Erweiterung der Referenzfunktion 
mit der maximalen Höhe, da der Zusammen-
hang zwischen dem ASIDI in Bezug auf dieses 
gebietsstrukturelle Merkmal am stärksten 
ist. Dies belegt auch die im vorhergehenden 
Abschnitt dargestellten Vermutungen zur Ab-
hängigkeit der Versorgungsstörungen von den 
Witterungsverhältnissen. In Abb. 2 sind die 
Beobachtungswerte für den ASIDI, der Last-
dichte und der maximalen Höhe des Jahres 
2023 dargestellt. Höher liegende Netzgebiete 
sind hierbei dunkler eingefärbt. Zu erkennen 
ist, dass für viele Netzbetreiber der ASIDI mit 
der maximalen Höhe zunimmt, insbesondere 
ab einer Höhe von rd. 500 Metern scheint der 
Zusammenhang sehr stark auszufallen. Dies 
ist vor allem für den geringeren Lastdichtebe-
reich zu sehen, der bei isolierter Betrachtung 
der ASIDI-Werte und der Lastdichte eine star-
ke Streuung aufweist (siehe Abb. 1). Gerade 
für diesen Bereich könnte daher die maximale 
Höhe einen substanziellen Erklärungsbeitrag 
liefern.

Die statistischen Ergebnisse für die mit der 
maximalen Höhe erweiterten Referenzfunkti-
on [10] sind in Tab. 3 dargestellt. Der zusätz-
liche Parameter d weist einen positiven und 
statistisch hochsignifikanten Zusammenhang 
zwischen der maximalen Höhe und dem ASIDI 

in allen untersuchten Jahren auf. Der Wert des 
Parameters liegt bei 0,0025 bzw. 0,0026. Das 
bedeutet, dass für die Stromnetzbetreiber, die 
sich in ihrer maximalen Höhe um 1.000 Meter 
unterscheiden, ceteris paribus ein Unterschied 
der Ausfallminuten von 2,6 zu erwarten ist. 
Dieser geschätzte Wert ist konsistent für die 
untersuchten Jahre. 

Im Vergleich zum bisherigen Modell ist zu 
sehen, dass auch die Parameter a und c eine 

große Stabilität über die untersuchten Jahre 
aufweisen und ebenfalls statistisch hochsig-
nifikant sind. Die geschätzten Werte für die 
Parameter sind in der erweiterten Referenz-
funktion somit stabiler. Zudem ist der Para-
meterwert a nicht mehr negativ. Es ist daher 
davon auszugehen, dass der Einfluss der 
Lastdichte im erweiterten Modell besser  
repräsentiert wird als zuvor. Bezüglich des 
Bestimmtheitsmaßes R² ist eine Verbesserung 
um ca. 0,05 zu sehen. Hinsichtlich des geeig-

Zusammenhang zwischen ASIDI, Lastdichte und der maximalen Höhe
� Quelle: eigene Darstellung

Abb. 2

Abhängige Variablen: Lastdichte, maximale Höhe

2022 
(1)

2023 
(2)

2024 
(3)

a   4,44*** 
(0,51)

3,76*** 
(0,67)

3,85*** 
(0,83)

b 1299,13 
(877,13)

299,34 
(208,03)

232,54 
(186,88)

c 1,26*** 
(0,19)

0,91*** 
(0,20)

0,86*** 
(0,23)

d 0,0026*** 
(0,0005)

0,0026*** 
(0,0005)

0,0025*** 
(0,0006)

Beobachtungen 
R2 
AIC

199 
0,55 

1316,63

200 
0,51 

1309,36

185 
0,45 

1238,03

Signifikanz Codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Anmerkung: Ergebnisse aus eigener Berechnung

Statistische Ergebnisse der erweiterten Referenzfunktionen der Jahre 2022, 2023 und 2024
�

Tab. 3
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neteren Maßes AIC ist sogar eine deutlich 
bessere Modellgüte festzustellen, da im jah-
resscharfen Vergleich des bisherigen Modells 
mit dem erweiterten Modell der Wert jeweils 
geringer ausfällt. Zum Beispiel sinkt für das 
Jahr 2024 der AIC von 1317,43 auf 1238,03, 
was einer Abweichung von 79,4 entspricht. 
Im wissenschaftlichen Bereich wird bereits 
eine Abweichung des AIC von 10 als eine 
deutlich bessere Modellanpassung bewertet 
[11]. Im Ergebnis führt das zu einem Modell, 
das verlässlichere Referenzwerte ermittelt 
und gerechtere Bonus-/Malus-Zahlungen 
hervorbringt.

Schlussfolgerungen

Die Methodik zur Berechnung der individu-
ellen Referenzwerte innerhalb der Qualitäts-
regulierung unterliegt konzeptionellen und 
statistischen Schwächen, die sich im Zeitab-
lauf verschärft haben und fragwürdige Im-
plikationen hervorbringt. Zum einen ist nicht 
gegeben, dass die Lastdichte genügend Ein-
flüsse in Bezug auf die Versorgungsunter-
brechungen erklärt, insbesondere im Bereich 
geringer Lastdichte. Zum anderen wird die 
durch die inkonsistente und abnehmende 
statistische Aussagekraft des in der aktuel-
len Vorgehensweise verwendeten Regressi-
onsmodells untermauert. Das aktuelle Eck-
punktepapier der Bundesnetzagentur zur 
Weiterentwicklung der Qualitätsregulierung 
thematisiert diesen Umstand nicht.

Die Referenzfunktion führt im Ergebnis zu 
unzuverlässigen Referenzwerten und letzt-
endlich zu ungerechtfertigten Bonus-/Malus-
Zahlungen der Stromnetzbetreiber, da die 
Heterogenität der Netzbetreiber im Modell 
nicht ausreichend berücksichtigt wird. In ei-
ner erweiterten Referenzfunktion, die neben 
der Lastdichte gebietsstrukturelle Merkmale 
wie zum Beispiel die Netzgebietshöhe berück-
sichtigt, wird eine klare Verbesserung des 
Modells erzielt. Da es sich um ein exogenes 
Merkmal der Versorgungsaufgabe handelt, 
ist dies auch aus konzeptioneller Sichtweise 
der schlüssige Weg einer Weiterentwicklung 
der Qualitätsregulierung.
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